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Mitteilung gem. § 5 Abs. 1 Satz 4 Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV) 
über die Höhe des Nachverteilungsbetrages 

 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 KHSFV ermittelt das Bundesversicherungsamt, in welcher Höhe für 

die bis zum 31. Juli 2017 eingegangenen Anträge höchstens Mittel aus dem Strukturfonds 

bereitzustellen sind. 

Der Unterschiedsbetrag, um den dieser Betrag den Betrag von 500 Millionen Euro abzüglich 

der Aufwendungen des Bundesversicherungsamtes nach § 12 Abs. 2 Satz 6 des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und § 14 Satz 4 KHG unterschreitet, steht zur 

Nachverteilung zur Verfügung (Nachverteilungsbetrag), § 5 Abs. 1 Satz 2 KHSFV.  

 

Mit Ablauf des 31. Juli 2017 hat das Bundesversicherungsamt die vorgenannten Werte 

ermittelt und teilt gemäß § 5 Abs. 1 Satz 4 KHSFV mit, dass die 

Höhe des Nachverteilungsbetrages 

11.490.514, 11 Euro 

beträgt. 

 

Im Auftrag 

gez. Dr. Sichert 
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